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Art. 1 Rechtsgrundlage 
Dieses Reglement wird in Anwendung von § 7 Gemeindegesetz (GG), § 1 Gemeinde-
verordnung (VGG) und Art. 18 Ziff.2 Gemeindeordnung Embrach (GO) erlassen. 

Art. 2 Grundsatz 
1 Amtliche Publikationen der Gemeinde Embrach werden auf der Webseite der Ge-
meinde (www.embrach.ch) veröffentlicht. 
 
2 Unter amtlichen Publikationen sind Erlasse, allgemeinverbindliche Beschlüsse und 
Abstimmungs- und Wahlergebnisse zu verstehen. 
 

Art. 3 Betreibungs- und Gemeindeammannamt 
1 Das Betreibungs- und Gemeindeammannamt veröffentlicht publikationspflichtige Ak-
ten im schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und im Digitalen Amtsblatt Schweiz. 
 
2 Publikationen betreffend Liegenschaften (Verwertungen, Versteigerung, etc.) wer-
den im Mitteilungsblatt veröffentlicht. 

Art. 4 Planungs- und Baugesetz 
Bekanntmachungen gestützt auf das Planungs- und Baugesetz (PBG, LS 700.1) werden 
zusätzlich im kantonalen Amtsblatt veröffentlicht. 

Art. 5 Häufigkeit und Zeitpunkt der Veröffentlichung 
Amtliche Publikationen werden in der Regel zwei Mal wöchentlich, jeweils am Montag 
und Donnerstag, aufgeschaltet. 

Art. 6 Zeitungspublikationen 
Publikationen von kommunalem politischem Interesse, insbesondere Einladungen zur 
Gemeindeversammlung, Wahlen und Abstimmungen, Baugesuche, Verkehrsanord-
nungen sowie Infoanlässe der Gemeinde Embrach werden ergänzend und informativ 
zur elektronischen Publikation auch im Mitteilungsblatt ausgeschrieben. 

Art. 7 Rechtsverbindlichkeit 
Für die mit der Publikation verbundenen Rechtswirkungen, insbesondere die Fristaus-
lösung, ist die elektronische Fassung massgebend. 

Art. 8 Unveränderbarkeit 
Die Gemeindeverwaltung gewährleistet die Unveränderbarkeit der elektronisch vorge-
nommenen Publikationen. 

Art. 9 Inkrafttreten 
1 Dieses Reglement tritt mit der Verabschiedung durch den Gemeinderat per 
01.01.2025 in Kraft. 
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2 Mit der Inkrafttretung dieses Reglements wird der Gemeinderatsbeschluss GRB 
40/13.03.2023 aufgehoben. 
 
  
Embrach, 11. November 2024 
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Rebekka Bernhardsgrütter   Daniel von Büren 
Gemeindepräsidentin    Geschäftsführer / Gemeindeschreiber 


